Bezirksregierung Münster

Anforderungen an eine Satzung:

Aus der Satzung/dem Gesellschaftsvertrag des Trägers muss hervorgehen, dass er die Förderung der Weiterbildung im Sinne des WbG bezweckt und zu diesem Zweck eine Einrichtung der Weiterbildung nach den Bestimmungen des Weiterbildungsgesetzes unterhält. Die Einrichtung muss namentlich benannt und ihr Sitz angegeben sein.
Gem. § 4 Abs. 3 WbG räumt der jeweilige Träger einer Einrichtung der

Weiterbildung zur Sicherung einer bedarfsgerechten Planung und Durchführung von Lehrveranstaltungen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein Mitwirkungsrecht ein. Art und Umfang dieses Mitwirkungsrechtes sind in einer Satzung festzulegen.

In der Satzung der Einrichtung der Weiterbildung sind insbesondere


- Name und Sitz der Einrichtung sowie


- Aufgabe der Einrichtung zu benennen,


- Stellung und Aufgabenbereich des Leiters und der Mitarbeiter der

  Einrichtung sowie das Verhältnis zwischen Träger und Einrichtung zu

  regeln und


- Art und Umfang der Mitwirkungsrechte festzulegen, die den     
  Mitarbeitern und Teilnehmern an der Lehrveranstaltung einzuräumen      
  sind.
Als Mindestanforderung für die Mitwirkungsregelungen gilt, dass mindestens Anhörungsrechte gewährt werden, diese Mitbestimmungsrechte institutionell geregelt sind und dass gewährleistet wird, dass die Anregung durch den Adressaten zur Kenntnis genommen wird.
